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RS OGH 1978/4/18 3Ob28/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1978

Norm

EO §23

EO §54 Abs1

Geo §146 Abs3

Rechtssatz

Ist der den Exekutionsantrag enthaltene Schriftsatz der betreibenden Partei zur Erledigung des Exekutionsantrages

(Bewilligung) in gekürzter Form nicht geeignet,so kann das nicht als Inhaltsmangel des Exekutionsantrages betrachtet

werden. Kann eine Entscheidung über einen Exekutionsantrag nicht in gekürzter Form getro<en werden, so ist die

Entscheidung mit Formblatt oder ungekürzt zu fassen.
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